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Richtlinien der Stadt Fürstenfeldbruck für die Ehrung der 

besten Sportler und verdienstvoller Sportfunktionäre 

 
I.  Allgemeines  

Die Stadt Fürstenfeldbruck ehrt alljährlich die besten Sportler der Fürstenfeldbrucker 
Sportvereine und zeichnet verdienstvolle Sportfunktionäre aus. 
Die Vereine müssen grundsätzlich einem Fachverband beim BLSV, dem Deutschen 
Sportbund oder einer internationalen Dachorganisation der Sportfachverbände ange-
schlossen sein.   

II. Personenkreis im Einzelnen  

A) Sportler 
Geehrt werden Einzelsportler(innen) und Mannschaften 
- Schüler(innen) und Jugendliche aller Altersklassen 
- Junioren(innen) und Senioren(innen); 

eine Leistungsabstufung nach Altersklassen, ausgenommen Meisterschaften bei 
Versehrten, wird hier nicht berücksichtigt. 

Der Sportler oder die Mannschaft muß bei der Meisterschaft für einen Fürstenfeldbru-
cker Verein gestartet sein. 
Dabei ist es ohne Bedeutung, ob der betreffende Sportler in Fürstenfeldbruck wohnt. 
Die Meisterschaft muß von einem Fachverband (unter Ziff. I Abs. 2) ausgeschrieben 
und durchgeführt worden sein.  

B) Sportfunktionäre 
Funktionäre können maximal 3 Mal geehrt werden - bei 10, 15 und 20 Jahren   

III. Sportarten  

Es kommen nur solche Sportarten in Frage, zu deren Teilnahme an einer Meisterschaft 
eine entsprechende Qualifikation zu erbringen ist oder die bei Olympischen Spielen zuge-
lassen sind. 
Es werden auch nur solche Meisterschaften anerkannt, die von ordentlichen Mitgliedsor-
ganisationen des Deutschen Sportbundes und seiner Fachverbände sowie des Deutschen 
Sportschützenbundes offiziell ausgeschrieben und anerkannt sind und zwar in Disziplinen, 
in denen Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften ausgetragen werden oder die bei 
den Olympischen Spielen geführt werden.   

IV. Auszeichnungen  

Die Stadt Fürstenfeldbruck verleiht für die nachfolgend aufgeführten Kategorien folgende 
Auszeichnungen: 
KATEGORIE A Sportplakette in Bronze mit Urkunde 
KATEGORIE B Sportplakette in Silber mit Urkunde 
KATEGORIE C Sportplakette in Gold mit Urkunde 
KATEGORIE D Ehrengabe der Stadt FFB mit Urkunde 
Mannschaften der Kategorie A, B und C erhalten eine Mannschaftsurkunde 
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A) Sportler 

1. KATEGORIE A 
1.1 1. Platz bei Bezirksmeisterschaften  

2. Platz bei Bayerischen Meisterschaften 
1.2 10-maliger Einsatz in einer Bayer. A-Auswahl-Mannschaft 
1.3 10-maliges erfolgreiches Ablegen der Sportabzeichen 
1.4 Mannschaften, die als Meister auf Bezirksebene in die nächsthöhere Leistungs-

klasse der jeweiligen Sportart aufgestiegen sind  

2. KATEGORIE B 
2.1 1. Platz bei Bayerischen Meisterschaften 

1. und 2. Platz bei Süddeutschen Meisterschaften 
3. Platz bei Deutschen Meisterschaften 
Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften 

2.2 10-maliger Einsatz in einer Deutschen A-Auswahl-Mannschaft 
2.3 15-maliges erfolgreiches Ablegen der Sportabzeichen 
2.4 Mannschaften für den Aufstieg in die höchste Bayerische Leistungsklasse der je-

weiligen Sportart  

3. KATEGORIE C 
3.1 1. und 2. Platz bei Deutschen Meisterschaften 

3. Platz bei Welt- und Europa-Meisterschaften 
Olympia-Teilnahme 

3.2 25-maliger Einsatz in einer Deutschen A-Auswahl-Mannschaft 
3.3 20-maliges erfolgreiches Ablegen der Sportabzeichen 
3.4 Mannschaften für den Aufstieg in die höchste deutsche Leistungsklasse der jewei-

ligen Sportart  

4. KATEGORIE D 
4.1 1. und 2. Platz bei Welt- und Europameisterschaften 
4.2 Gewinner einer Medaille bei Olympischen Spielen 
4.3 50-maliger Einsatz in einer Deutschen A-Auswahl-Mannschaft 
4.4 3-malige Erringung der Deutschen Meisterschaft  

B) Sportfunktionäre 
1. für 10-jährige Tätigkeit mit der Ehrennadel in Bronze und Urkunde 
2. für 15-jährige Tätigkeit mit der Ehrennadel in Silber und Urkunde 
3. für 20-jährige Tätigkeit mit der Ehrennadel in Gold und Urkunde   

V. Durchführung der Ehrung  

Allen Sportlern und Sportfunktionären wird die jeweilige Auszeichnung persönlich überge-
ben.   

VI. Antragsverfahren  

1. Alle Anträge für Ehrungen sind vom Verein begründet und mit den notwendigen 
Nachweisen jeweils bis zum 1. Februar des folgenden Jahres bei der Stadtverwaltung, 
Sportreferat, einzureichen. 
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2. Für die Vollständigkeit und die Richtigkeit der Angaben zeichnet der Vereinsvorsitzen-

de mit seiner Unterschrift verantwortlich. Die Meldeformulare sind in Maschinen- oder 
Druckschrift auszufüllen. 
Nach Ablauf des Meldetermins können Mängel in den vorliegenden Unterlagen nicht 
mehr berücksichtigt werden. 
Bei vorsätzlichen Falschmeldungen kann der Verein von künftigen Ehrungen ausge-
schlossen werden. 

3. Die gestellten Anträge werden durch das Sportreferat geprüft. 
4. Hinsichtlich der Auswahl der zu Ehrenden bleibt der Rechtsweg ausgeschlossen.  

Mit dem Inkrafttreten dieser Richtlinien werden alle bisher gültigen Richtlinien und Bestim-
mungen außer Kraft gesetzt.   

Fürstenfeldbruck, 17. Mai 1993 
STADT FÜRSTENFELDBRUCK   

Schumacher 
1. Bürgermeisterin  


